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6. Sächsisch-Thüringische Boden-
schutztage 18. und 19. Juni 2015, Dresen

Der Fachbeirat Bodenuntersuchungen (FBU) 
- Aktuelle Arbeiten und Hilfestellungen für den Voll zug

Anhang 1 der BBodSchV enthält den aktuellen Stand ‚ fortschrittlicher‘ Verfahren und Methoden, die 

ihre praktische Eignung zu den vorstehend genannten Untersuchungen gesichert erscheinen lassen. 

(sinngemäß aus Anhang 1)

„Erkenntnisse über solche Verfahren und Methoden und  über ihre Anwendung werden
durch einen ausgewählten Kreis von Fachleuten aus B und und Ländern sowie der 

Betroffenen im Benehmen mit den Ländern zusammenges tellt, der vom Bundesmini-
sterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherhe it einberufen wird.“ 

(Fachbeirat für Bodenuntersuchungen)

Dr. Andreas Zeddel, Dipl. Geoökologe (Schwerpunkt Ökologische Chemie und Geochemie)

im Dezernat Altlasten des LLUR zuständig für:
Vermittlung und Weiterentwicklung fachlicher Grundlagen bei der Gefährdungsabschätzung 
altlastverdächtiger Flächen; analytische Fragen und Qualitätssicherung; schädliche 
Bodenveränderungen und Vorsorge bei Bodenbelastungen mit organischen Stoffen….

Obmann des ALA-Gesprächskreises „Schadstoffbewertung"

Mitglied des FBU seit Mai 2013 als Vertreter der Länder (LABO)
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Die Internetseite des FBU:
www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/kommissionen-beiraete/fachbeirat-bodenuntersuchungen-fbu

1.Gleichwertigkeit

2.Messunsicherheiten

3.Elutionsverfahren

4.Methosa

5. (Vor-Ort-Analytik)
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BBodSchV, Anhang 1, 
3.1.3 Analysenverfahren

„Sollen unter Nennung der Gründe andere Verfah-
ren angewendet werden, ist nachzuweisen und zu 
dokumentieren, daß deren Ergebnisse mit den 
Ergebnissen der in den Tabellen 3 bis 7 angegebe-
nen Verfahren gleichwertig oder vergleichbar sind.“

1.Gleichwertigkeit
2. Messunsicherheiten
3. Elutionsverfahren
4. Methosa
5. (Vor-Ort-Analytik)
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Feststellung der Gleichwertigkeit von Verfahren und  Methoden
⇓⇓⇓⇓

Würdigung unterschiedlicher Traditionen oder Untersuchungsbedingungen 

über die Zulassung gleichwertiger Methoden und Verfahren in der BBodSchV

ABER:  

Zuerst hat die einzelne Untersuchungsstelle die Nachweispflicht der Gleichwertigkeit. 

Um Problemen beim Vollzug auszuräumen …                           .

- wie prüft eine zuständige Behörde, ob die Gleichwertigkeit ‚wirklich‘ erfüllt ist? -

… soll der FBU zur Klärung beitragen .

⇓⇓⇓⇓

Der FBU berücksichtigt die Arbeiten von Verwaltungsgremien und Arbeitskreisen auf 

dem Gebiet der Analytik von Böden und Altlasten, insbesondere

– der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO), 

– der Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), 

– der Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), 

– der Arbeitskreise "Handbuch der Bodenuntersuchungen" sowie 

– der "Akkreditierung von Messstellen und Prüflaboratorien im Umweltbereich".

Die wichtige Aufgaben des FBU
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Gleichwertigkeit (Equivalence / Äquivalenz)

Bezieht sich auf ein neues Analysenverfahren im Verg leich zu 

einem Referenzverfahren und bezieht sich auf die gr und-

sätzlichen Eigenschaften der beiden Verfahren hinsic htlich 

der Streuungsparameter und Richtigkeit der Analysen gehalte 

Vergleichbarkeit (Comparability)

Bezieht sich auf dasselbe Analysenverfahren angewend et in 

verschiedenen Laboratorien, ist also ein verfahrens spezifischer 

Kennwert, der die typischerweise auftretenden Schwa nkungen 

eines Verfahrens charakterisiert 

Gleichwertigkeit versus VergleichbarkeitGleichwertigkeit versus Vergleichbarkeit
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• Erste Annahme (‚Nullhypothese‘): Die beiden Methoden sind gleichwertig!
• Es erfolgt eine statistische Prüfung auf signifikante Abweichungen mittels 

t-Test (Prüfung der Mittelwerte)
Wenn die Differenz der Mittelwerte einen kritischer Wert überschreitet, sind die 
Verfahren nicht gleichwertig.

• Die Ergebnisse einer solchen Prüfung sind simmulierbar und hängen von der 
Anzahl der Vergleichsmessungen und der Streuung der Methoden (VR) ab.

Unter den Annahme eines wahren
Unterschiedes zwischen den 
Methoden von 10 % ergibt sich die
Feststellung einer Gleichwertigkeit
(auf dem Signifikanzniveau von 5%) :

Klassischer Ansatz der GleichwertigkeitKlassischer Ansatz der Gleichwertigkeit
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VR=10%

VR=20%

Vergleichsmessungen

Widerspruch zu praktischen An-
forderungen … und: für ‚sinn-
volle‘ Ergebnisse aufwändiges 
Verfahren, hohe Probenanzahl

Ergebnis: Je weniger Messungen und je 
größer die Streuung, desto „wahrschein-
licher“ ist ein Nachweis der Gleichwertigkeit!
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Alternative: ÄquivalenzprüfungAlternative: Äquivalenzprüfung
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Entspricht den praktischen An-
forderungen … und: ggf. sind 
positive Ergebnisse schon bei 
geringer Probenanzahl zu erhalten

Ergebnis: Je mehr Messungen und je kleiner 
die Streuung, desto „wahrscheinlicher“ ist ein 
Nachweis der Äquivalenz (Gleichwertigkeit)!

Simuliert man diesmal die 
Häufigkeit des Nachweises der Äquvalenz
bei identischer wahrer Wieder-
findungsrate und einer tolerierten
Abweichung von 20 % ergibt sich:

Vergleichsmessungen

• Ursprung bei medizinische Behandlungsverfahren

• Annahme (Nullhypothese): es liegt keine Gleichwertigkeit vor!

• statistische Prüfung, ob Abweichungen der Wiederfindungsrate eine 
vorgegebene Schranke signifikant unterschreiten

• Z.B. in DIN EN ISO 17994: (…Gleichwertigkeit mikrobiologischer 
Verfahren) dort wird unterstellt, dass die WFR mindestens um 10% 
abweicht und statistisch geprüft, ob der Unterschied geringer ist.

VR: Streuung der Methoden 

Ergebnisse aus:  „Überprüfung von Methoden des Anhanges 1 der BBodSchV zur 
Beurteilung der Bodenqualität“. Umweltbundesamt Texte 37/2003., Anhang 
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Publikation ‚Leitfaden Gleichwertigkeit‘
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Publikation ‚Leitfaden Gleichwertigkeit‘

2.1. Mindestanforderungen bezüglich der Wiederfindu ngsrate

… die Überprüfung der Gleichwertigkeit bezüglich der Wiederfindungsrate ist 
- sowohl mittels (zertifizierten) Referenzmaterials 
- als auch durch Vergleich mit einem Referenzverfahren möglich.

Das Äquivalenzprinzip ermöglicht bei sehr günstig ausgefallenen Vergleichsmessungen 
u.U. bereits bei einer sehr geringen Anzahl den Nachweis der Gleichwertigkeit. 
Der Nachweis bezüglich der Wiederfindung ist erbracht, wenn die tatsächliche relative 
Abweichung der Wiederfindungsrate statistisch signifikant unterhalb eines 
vorgegebenen Wertes liegt. Vorläufig wird diese Toleranzgrenze mit 15% festgel egt . 
Diese Grenze ist eine theoretische Grenze, jedoch keine Entscheidungsgrenze. 
Sie markiert jene theoretische, mittlere Abweichung, die bei einem gleichwertigen 
Messverfahren als noch akzeptabel angesehen wird...
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Publikationen ‚Messunsicherheit(en)‘
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‚Angabe der Messunsicherheit‘

… findet erfahrungsgemäß wenig Beachtung !
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Publikationen ‚Messunsicherheit‘

Zur Quantifizierung der Messunsicherheit wurden … Ringversuchsdaten herangezo-
gen ... Danach ist von den in Tabelle 1 genannten Messunsic herheiten auszugehen.
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Aktuelle FBU-Arbeiten und UBA-Projekte

Umgang mit der Messunsicherheit bei der Überschreit ung von Prüf- und Maß-
nahmewerten für den Vollzug der BBodSchV (FKZ: 3715 74 2990, Laufzeit: 2015–2017 )

Die Unsicherheit eines Messergebnisses ist entscheidend für die Interpretation des Ergeb-
nisses. Ohne eine quantitative Angabe der Messunsicherheit kann nicht entschieden 
werden, ob die Differenzen zwischen den Ergebnissen mehr als die experimentelle 
Variabilität widerspiegeln und ob gesetzlich geregelte Werte überschritten werden.

U.a. aufgrund der Heterogenität der Bodenproben, der Unsicherheit der Probenahme und 
dem unvermeidbaren zufälligen Fehler der analytischen Methoden weisen Messergebnisse 
von Bodenanalysen eine hohe Spannbreite auf – insbesondere z.B. bei Elutionsverfahren.

Im Rahmen des geplanten F+E-Vorhabens soll u.a. geklärt werden:

• Statistische Betrachtung von Wiederhol- und Vergleichsvarianz 
als Funktion des Konzentrationsniveaus und der Wert e der BBodSchV ;

• Einschätzung der Leistungsfähigkeit der Verfahren der BBodSchV und Umgang mit der 
Messunsicherheit bei der Überschreitung von Maßnahme-, Prüf- und Vorsorgewerten.

Die Durchführung des Vorhabens erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbeirat für 
Bodenuntersuchungen. 
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Das Problem ‚proportionaler Fehler‘

Abbildungen: Fehlerschwankungsbereich der Messgröße in Abhängigkeit von der 
Konzentration für zwei Szenarien mit konstantem und proportionalem Fehleranteil
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Im Extremfall der Dominanz des
proportionalen Fehleranteils kann
sich bei Standardabweichungen
oberhalb von 50 % die Obergrenze
des Messunsicherheitsbereiches bis
ins Unendlich e erstrecken, während
die Untergrenze 50 % nicht unter-
schreitet. … abhängig von der vor-
gegebenen Vertrauenswahrschein-
lichkeit (Konfidenzniveau)!
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Publikationen zur DIN 19527

DIN 19527:2012-08:   
„ Elution von Feststoffen - Schüttelverfahren zur Unter-
suchung des Elutionsverhaltens von organischen Stoff en 
mit einem Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 l/kg “

Die Ergebnisse fanden Eingang in:Die Ergebnisse fanden Eingang in:
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Dazu wurde der Einfluss der Schüttel- und Zentrifugat ionsbedingungen nach 
dem „Elutionsstandardtest“ (nach E DIN 19528) unters ucht:

• Schütteln 24 h im Überkopfschüttler bei 7 U/min
• Zentrifugation bei 20.000g – 0,5 h
• Nach Schütteln 15 min Absetzen, Dekantieren
• Nach Zentrifugation Druckfiltration mit Glasfasermikrofilter

Variationen: (Jeweils 3-fache Versuchsdurchführung)

Schüttelfrequenz: 3 U/min, 7 U/min, 15 U/min
Schüttelzeit: 2 h, 5 h, 24 h (bei 7 U/min)
Zentrifugation: 20.000g - 0,5 h bei 3; 7; 15 U/min

2.000g - 5 h bei 7 U/min
8.000g - 72 min bei 7 U/min
14.000g - 41 min bei 7 U/min (nur BAM)

Zentrifugation: 20.000g – 30 min, 10 min, 5 min (nur IME)

Messung: Trübung , pH, Leitfähigkeit, DOC

Soll: < 20 FNU

Zentrale Frage: 
Wie trennt man repoduzierbar (gut) ?

https://stviu.wordpress.com/probenaufbereitung-und-aufschluss/

‚FNU‘-Einheiten

Auf Grundlage einer Folie von: W. Berger1, U. Kalbe1, O. Krüger1, D. Hennecke2, W. Kördel2, S. Hoffe2

1 BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Berlin
2 Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie (IME) Schmallenberg
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DIN 19527 – Elution von Feststoffen

Die Robustheitsuntersuchungen haben gezeigt, dass es … möglich ist, 
nach E DIN 19527 reproduzierbare Ergebnisse bei der Elution von 
Böden, die mit organischen Schadstoffen belastet sind, zu erzielen . 

Bei den schwerer löslichen organischen Schadstoffen ist die Trennung der 
festen von der flüssigen Phase der entscheidende Sc hritt der 
Eluatherstellung , da diese Stoffe häufig partikulär gebunden sind. 

Damit nimmt die Zentrifugation des Eluats 
die entscheidende Stellung ein. 

Bei normgerechtem Vorgehen sind vergleichbare Ergebnisse mit 
Zentrifugen unterschiedlicher Beschleunigungen zu erzielen. 
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Die Methodensammlung ‚Methosa‘

Hinweis: Die ‚Methosa ‘ ersetzt die folgende FBU-Publikation aus dem Jahr 2005:
"Vergleichende Bewertung der Verfahren und Methoden des Anhangs 1 der Bundes-
Bodenschutz und Altlastenverordnung (BBodSchV) mit aktuellen Fassungen"
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‚Methosa‘ = 99 Seiten mit vielen Tabellen!
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Die Methodensammlung ‚Methosa‘

Nennung ggf. weiterer hilfreicher 
Methoden z.B. zu Wasseruntersuchungen 
/ DEV-Normen /  AQS-Merkblätter

„HBU“

*

* www.labo-deutschland.de/
documents/2_Anlage_Fachmodul__Boden-Altlasten_f06.pdf
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Die Methodensammlung ‚Methosa‘…

… stellt eine Fortschreibung der Untersuchungsverfahren auf Basis der 

BBodSchV dar. Sie berücksichtigt die fortschreitende Entwicklung der 

Analysenverfahren im Rahmen der nationalen und internationalen 

Normungsarbeit . Die Zusammenstellung soll im Laufe der Zeit regelmäßig 

aktualisiert und ergänzt werden.

Ziel der Methodensammlung Boden-/Altlastenuntersuch ung:

Durch die vorliegende Methodensammlung soll eine

� zeitnahe Fortschreibung des Standes der Technik,

� Erhöhung der Effizienz durch Methodenharmonisierung,

� Reduzierung von Kosten und Zeitaufwand für die Bestimmung,

� Steigerung der Qualität von Bodenuntersuchungen,

� Verbesserung der Übersicht und der Handhabung in der Praxis

unterstützt werden.
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Methosa … für die Praxis

I.2 Begriffe

Referenzverfahren … in der BBodSchV vorgeschriebenen Verfahren .

Alternative Referenzverfahren sind den Referenzverfahren gleichwertig 

und werden vom FBU für die Vollzugspraxis empfohlen . 

Verfahren für ‚ungeregelte‘ aber in der Praxis notwendige Parameter, 

(z. B. leichtflüchtige Verbindungen bei Feststoffuntersuchungen) die vom 

FBU empfohlen werden, werden entsprechend benannt: 

„wird vom FBU als Referenzverfahren angesehen “.

Validierte Verfahren sind in Ringversuchen getestete Verfahren.

Gleichwertige Verfahren: Als gleichwertig gilt ein Verfahren dann, 

wenn es nach Auffassung des Fachbeirats Bodenuntersuchung die 

stofflichen Eigenschaften eines Materials in gleicher Qualität darstellt 

wie das entsprechende Referenzverfahren.

Dr. Andreas Zeddel, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein 24

Erleichterte Erkennung
durch unterschiedliche 
Ausgrauung der Felder

!
Siehe auch Feld

a) Status

?

Methosa = ein Nachschlagewerk
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Methosa = aktuellen Stand ‚fortschrittlicher‘ 
Verfahren und Methoden

Erleichterte Erkennung
durch unterschiedliche 
Ausgrauung der Felder

!
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Methosa = Viele konkrete Eignungs-Hinweise!

In der letzten Spalte sind diejenigen Verfahren, die nach Auffassung des FBU 
belastbare Ergebnisse liefern, mit dem Kürzel ‚FBU‘ gekennzeichnet. 
Nicht mit dem Kürzel ‚FBU‘ gekennzeichnete Verfahre n liefern entweder 
nicht belastbare Ergebnisse – dies ist dann Feld Bem erkungen dargestellt –
oder sind nicht (oder bisher nicht) vom FBU eingehend behandelt worden.

! Nicht
‚FBU‘ !
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Begriffsproblem 
„UAG“

„Anwendungs-
grenze“

In Übereinstimmung mit den Tabellenübersichten des HBU bei den Elementen ist in 
den Tabellen eine Spalte mit ‚Anwendungsgrenze ‘ überschrieben – in dieser Spalte 
werden die jeweiligen Nachweis- oder Bestimmungsgrenzen zitiert.

Methosa = Hinweise auf Anwendungsgrenzen

≠
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Methosa = Harmonisierungsempfehlungen

Das Fachmodul Boden-Altlasten (FM-BA) dient der Feststellung der Kompetenz eines 
Labors, Untersuchungen nach § 18 BBodSchG durchführen zu können. 
Die Kompetenz kann nicht zurückgewiesen werden, wenn PAK unter Beachtung der 
Bemerkungen mittels HPLC-Verfahren bestimmt wird – daher Nennung im FM-BA.
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� 7 Fachmodule 
� Kompaktwissen aus einer Hand
� Stoffdaten für ca. 1200 Stoffe 
� seit 2006 im Web verfügbar
� jährlich ca. 8000 Nutzeranfragen
� unzählige Datenquellen (Fachveröffentlichungen, Gesetze, Verordnungen, 

Forschungsberichte, Fachdatenbanken)
� Nutzerfreundlichkeit

Präsentation: Frau Jeannette Mathews
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Vom UBA wird aktuell projektiert: 
Eine neue Weboberfläche der STARS (UBA Design)

Erweitertes Ziel: STARS in 2016 als 
App für Tablett PC oder Smart-Phone

Ziel: Alle bisher in der STARS abgebildeten Quellen  / Unter-
suchungsverfahren werden durch die METHOSA  ersetzt .
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Stellungnahme zur Vor-Ort-Analytik

… Für die Vor-Ort-Analyse-Verfahren bedarf es geeigneter Handlungsempfehlungen. Die 
LABO-Arbeitshilfe Qualitätssicherung (2002, s. www.labo-deutschland.de) ist ein erster 
Schritt hierzu. Die Verfahren sind – soweit die Voraussetzungen gegeben sind – zu normen.


